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Einschränkungen für Freizeit­
gärten im Gewässerraum und  
in der Grundwasserschutzzone

Zum Schutz der Gewässer gelten auch in der Stadt 
Basel besondere Vorschriften für Flächen in der 
Nähe von Gewässern (Gewässerraum) sowie im 
Bereich von Trinkwasserfassungen (Grundwasser-
schutzzonen). Auf solchen Flächen in Freizeitgar-
tenarealen ist der Einsatz von Düngern, Erden und 
Pflanzenschutzmitteln stark eingeschränkt. Es dür-
fen ausschliesslich die in dieser Liste aufgeführten 
Handelsprodukte eingesetzt werden.
	 Die Einschränkungen gelten für Teilbereiche 
folgender Freizeitgartenareale in Basel-Stadt:

•	Birsköpfli
•	Erlensträsschen
•	Kleinhüningen

•	Lehenmatt
•	Spitalmatten
•	Wenkenmatten

Aufgrund strengerer Kriterien des Bundes sind 
einige Pflanzenschutzmittel für die private An-
wendung nicht mehr zugelassen. Diese Produkte 
sind im Handel nicht mehr erhältlich und in der 
Positivliste nicht mehr aufgeführt. Weitere Informa-
tionen zu den Kriterien des Bundes finden Sie auf 
blv.admin.ch > Pflanzenschutzmittel > Anwendung 
und Vollzug > Pflanzenschutzmittel für die nichtberuf-
liche Verwendung

Biologisch gärtnern 
Informationen zum biologischen Gärtnern in- und 
ausserhalb des Gewässerraums und der Grundwas-
serschutzzone finden Sie auf biologisch-gaertnern.ch.

Das Bewirtschaften von Gärten in der Nähe von Gewässern 
ist stark reglementiert. Um die Gewässer vor unerwünschten 
Einträgen zu schützen, dürfen ausschliesslich Dünger und 
Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, die in dieser Liste 
aufgeführt sind.
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Dünger, Substrate und Erden, Pflanzenschutzmittel und  
Nützlinge für Freizeitgärten im Gewässerraum und in der 
Grundwasserschutzzone Basel-Stadt

Die Produkte für Freizeitgärten im 
Gewässerraum und in der Grundwasser
schutzzone können auch über die 
Online-Suche der Positivliste abgefragt 
werden: biologisch-gaertnern.ch  
> Positivliste > Online-Suche  
(Prüfungsstandard «Kleingärten im  
Gewässerraum – Schweiz» wählen)
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